
16 

Verein Volkskunde– und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V. 

  

Verein Volkskunde– und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V. 

des Vereins  
 

Volkskunde– und Freilichtmuseum 
 

Roscheider Hof e.V. 



2 

Verein Volkskunde– und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V. 

15 

Verein Volkskunde– und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V. 



14 

Verein Volkskunde– und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V. 

3 

Verein Volkskunde– und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V. 

§ 1 

Name und Sitz des Vereins 

Der Verein führt den Namen “Volkskunde- und Freilichtmuseum 

Roscheider Hof, Konz”. 

Er hat seinen Sitz in Konz, ist im Vereinsregister eingetragen 

und führt den Namenszusatz “e.V.”. 

 

§  2 

 

Zweck des Vereins 

 

(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne der Vorschriften über die Gemein-

nützigkeit. 

 

(2)  Die ausschließliche Zielsetzung des Vereins besteht in : 

 
a) der Errichtung und Unterhaltung eines Freilichtmuse-

ums auf dem Gelände des Roscheider Hofes. 

 

 b)  der Anlegung einer volkskundlichen Sammlung und der 

 Herausgabe von wissenschaftlichen und museumspäda-

 gogischen Veröffentlichungen. 

 

 c) der  Veranstaltung von Ausstellungen, Führungen, Vor

 trägen und Exkursionen. 
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 Im Mittelpunkt der Tätigkeit des Vereins steht die Darstel-

lung  der Volkskultur der Region um Mosel und Saar, wozu 

Eifel, Hunsrück und das Saarland ebenso gehören wie Tei-

le Luxemburgs und Lothringens. 

 

(3) Der Verein erstrebt keinen wirtschaftlichen Gewinn. 

 Die zur Erreichung des Vereinszweckes benötigten Mittel 

sollen durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Spenden und 

Eintrittsgelder aufgebracht werden. 

 
 
(4) Die Mittel und eventuellen Gewinne des Vereins dürfen nur 

für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

 
 

(5) Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile oder sonstigen 

Zuwendungen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder aus ver-

einseigenen Mitteln erhalten. 

 
 
(6) Der Verein darf keine fremde Person durch Ausgaben, die 

dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-

nismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
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(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des bisherigen 

Zwecks ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken 

zu verwenden. 

 Ein Beschluss des Vereins über die endgültige Verwendung 

darf erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt 

werden. 

 
 

§  13 
 
Tag der Errichtung der Satzung in ihrer ursprünglichen Form  ist 

der 12. Juni 1973 und in ihren Neufassungen der 18. Mai 1998, 

23. April 2001 und der 12.11.2007. 
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(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein 

Stellvertreter, anwesend sind. 

  Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehr-

 heit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

 Vorsitzenden. 

 
(5)  Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 

 bilden gemeinsam den  Vorstand im Sinne des § 26 

 BGB. 

 
 

§  11 
Satzungsänderungen 
 
Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der 

Stimmen der anwesenden Mitglieder. 

Die beabsichtige Satzungsänderung muss mit der Einladung zur 

Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. 

 
 
 

§  12 
 

Auflösung des Vereins 
 
(1) Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließlich zu 

diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung erfol-

gen. 

 Der Auflösungsbeschluss bedarf der Zustimmung von drei 

Vierteln der anwesenden Mitglieder. 

5 

Verein Volkskunde– und Freilichtmuseum Roscheider Hof e.V. 

§  3 

 
Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische 

Personen werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vor-

stand. 

 
 
(2)  Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklä-

rung gegenüber dem Vorstand. Die Austrittserklärung ist 

mit einer Frist von  6  Monaten zum Ende des Geschäfts-

jahres möglich. Mit Erlöschen der Mitgliedschaft enden alle 

Rechte und Pflichten, die mit der Mitgliedschaft verbunden 

sind, sowie alle Ansprüche an das Vermögen des Vereins. 

 
 
(3)  Personen, die sich um den Verein besonders verdient ge-

macht haben, können durch Beschluss des Kuratoriums zu 

Ehrenmitgliedern ernannt werden; diese sind von der Bei-

tragsleistung freigestellt. 

 
 

§  4 
 

Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§  5 

 
Beiträge und Stimmenzahl 
 
(1)   Von den Mitgliedern des Vereins werden Beiträge erhoben. 

 

 Die Höhe der Beiträge wird durch Beschluss der Mitglieder-

versammlung festgelegt. 

  

 
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme in der Mitgliederversamm-

lung. 

 
 

 
§  6 

 
Organe des Vereins 
 
       Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, das 

Kuratorium und der Vorstand. 

 
 
 

 
 

§  7 
 

Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern 

gemäß § 3 der Satzung, bzw. deren gesetzlichen Vertre-

tern. 
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(5)  Das Kuratorium ist beschlussfähig bei Anwesenheit von 

 mehr als der Hälfte seiner Mitglieder und entschei-

 det mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleich-

 heit  gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
 

§  10 
 

Vorstand 
 
(1)  Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. 

  Er besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 

 Vorsitzenden, dem Geschäftsführer und dem 

 Schatzmeister; der Vorsitzende ist zugleich der Leiter 

 des  Museums. 

 
(2)  Der Vorstand wird auf die Dauer von drei Jahren ge-

 wählt. 

  Wiederwahl ist zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden 

 wählt die Mitgliederversammlung einen Nachfolger. 

 
(3)  Vorbehaltlich der Rechte der Mitgliederversammlung 

 und des Kuratoriums beschließt der Vorstand über 

 alle Angelegenheiten des Vereins. Die Verbandsge-

 meindeverwaltung Konz berät den Vorstand in allen An-

 gelegenheiten der Geschäftsführung. 
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 Zustimmung des Kuratoriums auf eine andere Person 

 delegiert  hat.  

  Bei Verhinderung des delegierten Vorsitzenden über

 nimmt in jedem Fall der Bürgermeister der Stadt und 

 Verbandsgemeinde Konz, bei dessen Verhinderung der  

  I. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Konz, den Vor-

 sitz.  

 
 
(3)   Dem Kuratorium obliegt es, darüber zu wachen, dass 

 die  Ziele des Vereins in der rechten Art tatkräftig geför-

 dert  werden. 

 
  Insbesondere hat es die Aufgabe, 

  a) den Vorstand bei seiner Tätigkeit zu beraten und zu 

 unterstützen und 

  b) über den Jahresvoranschlag zu beraten und zu be-

 schließen. 

 
 
(4)  Das Kuratorium soll mindestens einmal im Jahr, und 

 zwar tunlichst vor der Mitgliederversammlung, zusam-

 men treten. Die Einladung erfolgt durch den Vorsitzen

 den des Kuratoriums mit einer Frist von zwei Wochen. 

 Das Kuratorium muss einberufen werden, wenn dies 

 drei seiner Mitglieder verlangen. 
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(2) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Vorsit-

zende des Vereins. 
 
 
(3) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden 

mindestens einmal jährlich einberufen. Die Einladungen 

müssen spätestens zwei Wochen vorher schriftlich unter 

Beifügung der Tagesordnung übersandt werden. 

 
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Bei der Be-

schlussfassung entscheidet die Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt. 

 
 
 
(5) Der Vorsitzende kann jederzeit eine außerordentliche Mit-

gliederversammlung einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, 

wenn dies von mindestens einem Drittel der Mitglieder be-

antragt wird. 

 
(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederver-

sammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem 

Vorsitzenden und einem weiteren vorher bestimmten  

 Mitglied der Mitgliederversammlung zu unterzeichnen ist. 
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§  8 

 

Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für 
 
(1) die Abnahme der Jahresrechnung, 

(2) die Entlastung des Vorstandes, 

(3) die Wahl von Kuratoriums- und Vorstandsmitgliedern, 

(4) die Wahl der Kassenprüfer, 

(5) die Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

(6) Satzungsänderungen und 

(7) in allen Fällen, in denen die Zuständigkeit der Mitgliederver-

sammlung durch diese Satzung festgelegt ist. 

 
§  9 

Kuratorium 

 
(1) Das Kuratorium besteht aus  

a) dem/der Kultusminister/in für Kultur, Jugend, Familie 

und Frauen  

(ständiger Vertreter: der Regierungspräsident in Trier), 

dem Landrat des Kreises Trier-Saarburg, 

dem Oberbürgermeister der Stadt Trier, 

dem Stadt- und Verbandsbürgermeister in Konz, 
 

a) sowie neun weiteren Personen, von denen drei durch 

den Kreis Trier-Saarburg und je drei durch die Stadt 

Konz und die Verbandsgemeinde Konz benannt wer-
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den. Die Benennung erfolgt durch einen gemeinsamen 

Vorschlag für die Dauer der Wahlzeit der kommunalen 

Vertretungen. 

 

 c)  weiteren  Personen, die von der Mitgliederversammlung 

 für die  Dauer von  jeweils vier Jahren zu wählen  sind. 

 

  Die Kuratoriumsmitglieder zu a) können sich in den Ku-

 ratoriumssitzungen durch  ihren Vertreter im Amt  o d e r 

 Kraft Vollmacht durch eine andere Person vertreten 

 lassen. Dies gilt auch für den ständigen Vertreter des 

 Kultusministers. 

   

 Die Benennung der Mitglieder zu b) hat sich an den poli-

tischen Mehrheitsverhältnissen  im Kreis Trier-Saarburg 

zu orientieren. Das Ende der Mitgliedschaft wird durch 

die Legislaturperiode des Kreistages bzw. des Ver-

bandsgemeinderates/Stadtrates bestimmt. 

   

  Bei der Wahl der Mitglieder zu c) ist zu berücksichtigen, 

 dass die Gesamtzahl aller Mitglieder des Kuratoriums 

 neunzehn nicht übersteigen sollte. 

 
 

(2)  Vorsitzender ist der Bürgermeister der Stadt und Ver-

 bandsgemeinde Konz, soweit er  den Vorsitz nicht mit 


